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est. 8ed tempore, 9u Aacatholic%i jam Abeban Dacificum reli-
gionis exercitium, atque In regione Su templa SUuOSꝗgue
ministros habebant. ＋*

Auf eine bezügliche Anfrage antwortete das hochwürdigſtebiſchöfliche Ordinariat zu Regensburg, wie folgt a) Das Dekret
„Tametsi“ iſt zu Regensburg formell verkündet worden, und zwarauf Grund einer Im Archive aufbewahrten biſchöflichen Verordnung
vom Oktober 1580, In der ‘es — „Der Beſchluß des Konzils
von Trient (24 Sitzung von der Verbeſſerung n Betreff der Ehe,

Hauptſtück) geheime Ehen ſoll zu gewiſſen Zeiten von allen
Kanzeln erleſen und rklärt und vom 2 Dezember dieſes Jahresab befolgt werden.“ Schon viel früher hatte ſich jedochIn der Regensburg nach und nach eine eigene proteſtantiſcheGemeinde gebildet, deren pfarrliche Organiſation ereits Iim ahre
1542 zur Vollendung kam Darum werden auf run des Sub a)
Geſagten t TOpter individuitatem COntractus auch alle lediglich
vor dem Stande  eamten geſchloſſenen Zivil⸗Miſch⸗Ehen Capite
Clandéestinitatis als giltig erachtet.“

Die individuitas COhtractUus beſteht darin, daß „S81 alteruter
contrahentium lege Pridentina Olutus Est. 11 AVOTemm matri-
monii alidum judicatur matrimonium sine forma Tridentina
COntractum; 6TSO Ubi matrimonia haeretieorum Valent Clande—
stina. tiam valent matrimonia Clandestina mixta (Lehmkuhl,
60 IDOT.. VOI II.; = 86 NOta Im vorliegenden
Falle war der proteſtantiſche Eheteil von der lex Tridentina frei.

Weil ſie QAus Hamburg, einem freien Gebiete kam,
zweifelsohne das deceretum Tridentinum iemals verkündet wurde,
ſo bleibt, wenn auch zu Regensburg als Bedingung die Gehörigkeit
zur proteſtantiſchen Kirche erforderli wäre was zu bezweifeln
iſt, die individuitas COntracçctus 115.7

ſchließlich die Ungiltigkeit dieſer in rage ſtehenden
Ehe angel rechtskräftiger Einwilligung ausgeſprochen
werden, ſo müßte dieſer angel durch poſitive Tatſachen erwieſen
und von beiden Eheteilen durch Eid bekräftigt werden, daß ſie ohne
Anweſenheit des zuſtändigen arrer keine wirkliche Ehe einzugehen
vermeinten (Entſcheidung des heiligen iziums vom Juli 1867
In Coloniensi Ciréea matrimonium mixtum CEiviliter antum
contractum); vas jedoch nicht geſchehen konnte Es wurde omi
die Ehe für giltig rklärt

Olmütz Prof. Dir V

oſef Kachnik.
VI Erfolg verweigerter olution bei Bekannt⸗

en Im 56 Jahrgange dieſer Quartalſchrift, 1993, III Heft
eite 624 wurde arauf hingewieſen, daß der Beichtvater bei
ſündhaften Bekanntſchaften, nach mehrmaliger, vergeblicher Mahnung
die Abſolution olange verweigern ſoll, bis das Beichtkind das ſünd
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Verhältnis endgültig gelöſt hat oder zur Ehe ſchreitet. Es iſt
ſelbſtverſtändlich, daß der Beichtvater nachfragt, wenn das Beichtkind
peccata CUIII alterius generis IE bekennt, ob ‘eS eine Bekannt⸗

habe Nicht ſelten wird br das dennoch feſtſtellen müſſen, ob
wohl eS das Beichtkind eugnet ami aber die Verweigerung der
Lo  rechung erfolgreich ſei, müſſen alle Beichtväter einig ein und
feſt leiben

In einer gewiſſen Gegend handelten die Beichtväter nach den
In 1903, 1II Hefte angegebenen Prinzipien. Ein Seelſorger eines
leinen Wallfahrtsortes nahm * aber mn dieſer Sache El und
wurde eine eſuchte „Abſolutionsmaſchine“. So wurde durch die Ge⸗
wiſſenloſigkeit des einen die Einigkeit 4 andern 3u chanden. Es
iſt unbegreiflich, wie ſich eln Seelenhirte ſolch furchtbare Verantwortung
aufladen kann, daß ETL Helfer Gottes, Arzt und Retter der Seelen,
zum Gehilfen der Hölle und Seelenmörder wir

Jene allzuängſtlichen, die der Meinung ſind, die Verweigerung
der Abſolution, werde das emu des Beichtkindes nur verbittern,
eS In religiöſe Gleichgültigkeit hineintreiben und bewirken, daß eS
ganz vom mpfange der heiligen Sakramente fernbleibt, mögen be
denken, daß CS für das Beichtkind beſſer iſt, 5 wiſſen ich bin Im
Uſtande der Verdammnis“, als Im Sündenleben fortfahren
laſſen mit dem Bewußtſein: „Es muß doch nicht gar ſo ſchlimm

Einmit miur ſtehen, olange ich noch abſolviert werde.“
ſolches Beichtkind, das trotz der ſündhaften Bekanntſchaft jahrelang
immer abſolviert wird, geht mit weniger beunruhigtem ewiſſen, aber
ſicherer dem ewigen Verderben entgegen, als ein Beichtkind, dem die
Abſolution verweigert wurde Dieſe beharrlich verweigerte Abſolution
wird eS mächtig aufrütteln und einen immerfort beſtändig wirkenden
Stachel Iim Herzen zurücklaſſen, der eS antrei ſich gründli zu
elehren.

Zwei Beiſpiele aAaus dem en m  n das beſtätigen.
Pfarrer Athanaſius 0  6 in ſeiner Gemeinde einen öffentlichen

Sünder, der zUum Aergernis der Gemeinde mit einer Perſon des
andern Geſchlechtes ſündhaften Umgang pflog Alle Mahnungen und
Bitten, dieſe Perſon zu laſſen oder ehelichen, vergebens.
Athanaſius wu ſich nicht anders 3 helfen als daß EL dem Sünder,
ſelbſt zur öſterlichen Zeit, die Abſolution verweigerte. Der enſch
le die Drohung aus, daß EL nun gar nicht mehr beichten gehen
und die Perſon erſt recht nicht laſſen werde So lehte EL mehrere
ahre ahin Der eifrige Seelſorger konnte ni tun, als für den
verſtockten Sünder eten

Eines age begegnete der Menſch ſeinem Seelſorger und
redete ihn mit freundlichen orten „Hochwürden Herr Pfarrer,
ich mo heiraten.“ „Das iſt recht,“ verſetzte der Pfarrer mit
freudigem Herzen „Aber agen Sie mir auch, wie kommen Sie nach
ſo vielen Jahren endlich dem, was ich hnen ſo oft angeraten
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habe?“ „Wiſſens, Herr Pfarrer, ich war In eine Wallfahrtmachen: und dort hat mich der Beichtvater auch nicht losgeſprochen.Er ſagte, entweder mu ich heiraten, oder die Bekanntſcha aufgeben.Da ich nun von der Perſon nicht laſſen kann, und doch als riſten⸗menſch leben und ſterben mo  E, ſo bitte ich, beſtimmen Sie eine
Zeit zum Brautexamen.“

Mit Freuden wurde ſeinem Wunſche willfahrt und das Aergernis
aus der Gemeinde entſernt. Wéj  Are der en immer wieder abſolviert
worden, ˙ 0 das Aergernis ſolange und ſie lehten ke  In Ende
genommen. Und wie wäre  ³ EeS dieſen Seelen Iin der Ewigkeit ergangen?tu erzählt folgendes: AA& war zur u  1  e einem
Wallfahrtsorte. niter andern kam ein Mann, der angab, chon ſeit
Jahren in ſündhaftem Verhältniſſe leben Er ſei eswegen von
den Beichtvätern ſeiner Heimat nicht mehr losgeſprochen worden.
tu verweigerte ihm die Abſolution, obwohl der Mann reu

mütig t hie t nC disponiert war Der Erfolg war überraſchend.
Der Mann verſicherte, daß * nun glaube, daß * wirklich mit
ihm ſo ſchlimm ſtehe; nachdem ETL ſo eit hergekommen ſei und
dennoch nicht losgeſprochen werden könne. Er werde nun gewiß eln
nderes eben beginnen. tu bedeutete ihm, zuerſt die Bekannt

aufzugeben, dann werde ETL betreffs der Losſprechung bei keinem
Beichtvater auf Schwierigkeiten ſtoßen

Nicht ſo illig fügte ſich eine Sünderin, die zum ſelben Wall
fahrtsorte kam. Auch ſie 0 jahrelang eln ſündhaftes Verhältnis,
war deshalb In der Heimat nicht losgeſprochen worden und meinte,
hier In der Fremde, Wallfahrtsorte, die Abſolution EI zu
langen. Es iſt leider wahr, manche Sünder denken kaum ernſtlich

ihre Beſſerung, ſondern faſt nUuL die Losſprechung. aben ſie
leſe empfangen, ſo ge nach einigen agen im en Sündenwege
weiter.

ber hier ſich die Perſon täuſchen Als ihr tu
nach Angabe der Gründe eröffnete, daß ſie nicht losſprechen könne,
wurde ſie aufgebracht und fing 0 Gründe ins Feld zu führen
nter andern ſagte ſie, daß ſie die weite Reiſe Uunternommen, eld
und Mühe nicht eſcheut habe, losgeſprochen zu werden, daß ſie
aAher ein Anrecht auf die Lo  rechung habe tu aber blieb
feſt und agte „Erſt die Beſſerung, dann die Losſprechung“; denn

hielt dafür, daß dies das einzige und wirkſame ittel ſei, die
Perſon zur Einſicht ihres verdammungswürdigen Zuſtandes zu bringen
und ihre ceele retten
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200 3u Manualmeſſen für eine Arme eele, owie 5000
auf eine Meßſtiftung 3 gleichem Zwecke für eine unbeſtimmte Arme


